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Regelungsgegenstand Derzeitige Rechtslage Referentenentwurf Anmerkung

Räumungsverfügung gegen 
„neu auftauchende“ Mitbe-
sitzer und Untermieter

§ 940a ZPO erlaubt eine Räumungsverfügung nur in extrem seltenen Fällen: verbotene Ei-
genmacht und Gefahr für Leib und Leben. 
Die Rechtsprechung hat es insbesondere abgelehnt, einen Räumungstitel gegen „unter-
geschobene“ Untermieter zuzulassen, auch wenn die Absicht der  missbräuchlichen Räu-
mungsvereitelung unstreitig ist: BGH, 14.8.2008 – I ZB 39/08 – Info M 2008, 392 (Beyer)

Der Vermieter erhält mit dem neuen § 940 Abs. 2 ZPO die 
Möglichkeit, die Räumung ohne neues Hauptsacheverfahren 
auch gegen diejenigen Mitbesitzer zu vollstrecken, die Mitbe-
sitz (Beispiel: neuer nichtehelicher Lebensgefährte) oder Al-
leinbesitz (Beispiel: neuer Untermieter) erhalten haben. Vo-
raussetzung ist, dass der Vermieter einen vollstreckbaren 
Räumungstitel hat, und dass er von der Besitzeinräumung des 
Dritten erst nachträglich Kenntnis erhält (Grund: Bei rechtzei-
tiger Kenntnis kann er die Hauptsacheklage entsprechend er-
weitern). Dagegen ist nicht vorausgesetzt, dass der Dritte den 
Allein- oder Mitbesitz erst nach Titulierung des Räumungsan-
spruchs erhalten hat. 

•	 zu begrüßen ist die Möglichkeit, insbesondere die Miss-
brauchsfälle mit dem vorgeschobenen Untermieter oder 
Unter-Untermieter  künftig in den Griff zu bekommen

•	 bedenklich: Der Vermieter  von  Gewerberaum, der gegen 
immer neue Untermieter vollstrecken soll, erhält keinen 
vergleichbaren Schutz, obwohl er nicht weniger schutzwür-
dig ist. Der Standort des vorgeschlagenen Schutzes müsste 
allerdings § 940 ZPO sein. 

•	 bedenklich: Ungeklärt bleibt eine rechtsstaatlich und ord-
nungspolitische gleichermaßen befriedigende Lösung für 
Hausbesetzungen, bei denen Name und Identität der u.U. 
wechselnden Hausbesetzer nicht bekannt sind. 

Räumungsverfügung gegen 
den Mieter, der nicht hinter-
legt

Nach derzeitiger Rechtslage ist eine Räumungsvollstreckung ohne Titel nur zur Abwehr ge-
gen verbotene Eigenmacht oder bei einer konkreten Gefahr für Leib und Leben möglich, 
§ 940 ZPO

neuer Abs. 3: Wenn der wegen Zahlungsverzugs gekündi-
gte und auf Räumung verklagte Mieter die (neu zugelassene, 
vgl. oben) angeordnete Hinterlegung nach § 302a ZPO RefE 
nicht leistet, kann der Vermieter eine vorgezogene Vollstre-
ckung erreichen, noch bevor das Hauptsacheverfahren abge-
schlossen ist.

•	 Bemerkung: Wegen der „besonderen“ Nachteile , die der 
Hinterlegung beantragende Vermieter glaubhaftmachen 
muss, wird das neue Institut nur den Kleinvermietern nüt-
zen, die glaubhaft machen können, dass wegen der aus-
bleibenden Mieterträge existentielle Nachteile drohen, vgl. 
oben 

•	 Anregung: Die Räumungsverfügung ist de facto eine Vor-
wegnahme der Hauptsache. Da eine Pflicht-Anhörung vor-
schrieben ist, kann auf weitere Fristen verzichtet werden. 
Allerdings ist die Zahlungsfrist für die Hinterlegung nur 2 
Wochen. Deshalb sollte eine Mindestfrist für die Vollstreck-
barkeit von 4-6 Wochen ab Anordnung vorgesehen wer-
den. 

•	 Hinweis: Im Streitfall ist der wehrhafte Schuldner nicht 
schutzlos, weil er sich mit Widerspruch und Klage wehren 
kann 

•	 bedenklich: Die „Turbo-Räumung“ wird nur gegen Woh-
nungsmieter zugelassen. Aber auch die Vermieter von Ge-
werberaum sind vorleistungspflichtig und schutzwürdig. 
In diesem Bereich ist der Umfang der Mietsicherheiten al-
lerdings nicht begrenzt. Deshalb müsste der einstweilige 
Rechtsschutz solange zurücktreten, als der Mietrückstand 
noch durch Sicherheiten gedeckt ist. 

§ 940a ZPO Räumung von Wohnraum

Die Räumung von Wohnraum darf durch einstweilige Verfügung we-
gen verbotener Eigenmacht oder bei einer konkreten Gefahr für Leib 
und Leben angeordnet werden.

§ 940a ZPO Räumung von Wohnraum

Die Räumung von Wohnraum darf durch einstweilige Verfügung we-
gen verbotener Eigenmacht oder bei einer konkreten Gefahr für Leib 
und Leben angeordnet werden.

§ 940a ZPO Räumung von Wohnraum

(2) Liegt gegen den Mieter ein vollstreckbarer Räumungsti-
tel vor, so darf die Räumung von Wohnraum durch einstwei-
lige Verfügung auch gegen Personen angeordnet werden, die 
ohne Kenntnis des Vermieters Besitz an diesen Räumen be-
gründet haben.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 […] hat das Gericht den Verfü-
gungsgegner vor Erlass einer Räumungsverfügung anzuhören.

§ 940a ZPO Räumung von Wohnraum

(3) Ist Räumungsklage wegen Zahlungsverzugs erhoben, darf 
die Räumung von Wohnraum durch einstweilige Verfügung 
angeordnet werden, wenn der Beklagte einer Hinterlegungsa-
nordnung (§ 302a) nicht Folge leistet.

(4) In den Fällen des Absatzes […] 3 hat das Gericht den Verfü-
gungsgegner vor Erlass einer Räumungsverfügung anzuhören.
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